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Der Senat von Berlin 
GPG – AS Recht – 
Tel.: 9028 (928) 1688 
 
 
 
An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen – 
 
 
 
V o r l a g e 
 
– zur Beschlussfassung – 

gemäß § 28a Absatz 8 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

 

 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Für das Land Berlin besteht die konkrete Gefahr der epidemischen Ausbreitung der 
Coronavirus-Krankheit- 2019 (COVID-19). Vor diesem Hintergrund wird die Anwend-
barkeit der Absätze 1 bis 6 des § 28a des Infektionsschutzgesetzes für das Land Berlin 
bis zum 31. Januar 2022 festgestellt. 
 
A. Begründung: 

Die Corona-Situation in Deutschland spitzt sich weiter von Tag zu Tag dramatisch 

zu. Die Infektionszahlen steigen massiv an. In den letzten Wochen hat sich die 7-

Tage-Inzidenz in Deutschland von 117,1 (Stand 25.10.21) auf zwischenzeitlich bis 

zu 442,9 (Stand 01.12.21) erhöht, wobei unklar ist, ob möglicherweise bereits ein 

Plateau erreicht ist. In einigen Bundesländern wie Sachsen, Thüringen oder Teilen 

von Bayern sind die Intensivstationen bereits so ausgelastet, dass Patientinnen und 

Patienten dort nicht mehr behandelt werden können und in anderen Bundesländer 

verlegt werden müssen. Aktuelle Modelle gehen davon aus, dass bereits Mitte De-

zember damit zu rechnen ist, dass Aufgrund der bereits bekannten Infektionen und 

der massiven saisonalen Dynamik damit zu rechnen ist, dass bundesweit nicht mehr 

genügend Intensivplätze zur Behandlung von Patienten zur Verfügung stehen, 

wenn nicht entschieden und erfolgreich gegengesteuert wird. 
 

Im Land Berlin besteht derzeit eine epidemische Ausbreitung der Coronavirus-

Krankheit-2019 (COVID-19) und absehbar in der nahen Zukunft die konkrete Gefahr 

der weiteren und gesteigerten epidemischen Ausbreitung der Coronavirus-Krank-

heit-2019 (COVID-19). Das Infektionsgeschehen hat in den vergangenen Wochen 

erheblich an Dynamik gewonnen. Die 7-Tage-Inzidenz befindet sich mit 309,7 

(Stand 13.12.2021) immer noch nahe des bisherigen Höchststands, auch die Covid-

19 ITS-Belegung steigt konstant an und hat mit >23% am 13.12.21 seit längerem 

die rote Ampelphase erreicht.  
 



 

 

 

Ziel ist es, durch eine weitgehende Eindämmung der Virusausbreitung eine Ver-

langsamung des Infektionsgeschehens zu erreichen, um die Belastung für das Ge-

sundheitswesen insgesamt und der Intensivstationen im Besonderen zu reduzieren 

und Zeit für Fortschritte bei den Impfungen und Booster-Impfungen zu gewinnen. 

Belastungsspitzen sollen vermieden und die bestmögliche medizinische Versor-

gung für die gesamte Bevölkerung auch weiterhin ermöglicht werden. Dies gilt ins-

besondere vor dem Hintergrund der eingetretenen Dominanz der VoC Delta und bei 

derzeit noch unklaren Auswirkungen des Auftretens und der Infektiosität der VoC 

Omikron. Unklar ist derzeit auch die durch die VoC Omikron hervorgerufene Krank-

heitsschwere mit allen potentiellen Auswirkungen.  
 

Die durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutz-

gesetzes festgestellte epidemische Lage von nationaler Tragweite ist mit Ablauf des 

24. November 2021 ausgelaufen. Dies hat zur Folge, dass der Senat von Berlin aus 

eigener Kompetenz nur die Maßnahmen nach § 28a Absatz 7 des Infektionsschutz-

gesetzes treffen kann. Zur Bekämpfung der epidemischen Ausbreitung bedarf es 

über die dem Land Berlin ohne Zustimmung des Abgeordnetenhauses zur Verfü-

gung stehenden Maßnahmen hinaus, auch der weiteren in den Absätzen 1 bis 6 

des § 28a des Infektionsschutzgesetzes dargelegten notwendigen Schutzmaßnah-

men.  
 

Weitergehende Maßnahmen nach § 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

können allerdings nach der neuen sogenannten Länderöffnungsklausel nur noch 

unter den Voraussetzungen des neuen § 28a Absatz 8 des Infektionsschutzgeset-

zes angeordnet werden. Dieser sieht vor, dass nach dem Ende der epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite die Absätze 1 bis 6 des § 28a des Infektionsschutz-

gesetzes ebenfalls angewendet werden können, soweit und solange die konkrete 

Gefahr der epidemischen Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) in einem Land 

besteht und das Parlament in dem betroffenen Land die Anwendbarkeit der Absätze 

1 bis 6 für das Land feststellt.  

 

B. Rechtsgrundlage:   
§ 28, § 28a, § 32 des Infektionsschutzgesetzes, § 7 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung, § 2, § 3, § 4 Berliner COVID-19- Parlamentsbeteiligungs-
gesetz. 

 
C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 

--- 
D. Gesamtkosten: 

--- 
E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:  

--- 
F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:   

    a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 
--- 

    b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 
--- 

G. Flächenmäßige Auswirkungen:     

--- 
H. Auswirkungen auf die Umwelt:  

---    



 

 

 

Berlin, den 14. Dezember 2021  

 

 

Der Senat von Berlin 

 

 

 

 

Michael Müller                Dilek Kalayci 

Regierender Bürgermeister Senatorin für Gesundheit, 

Pflege und Gleichstellung 

 

  



 

 

 

 

 
 

Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 
 
I. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften   

 

 
§ 28 Infektionsschutzgesetz 

Schutzmaßnahmen 
 

(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Aus-
scheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsver-
dächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen 
Schutzmaßnahmen, insbesondere die in § 28a und in den §§ 29 bis 31 genannten, 
soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten 
erforderlich ist; sie kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie 
sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von 
ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingun-
gen zu betreten. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Be-
hörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen beschränken 
oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtun-
gen oder Teile davon schließen. Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. 
Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundge-
setzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit 
(Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden insoweit eingeschränkt. 
(2) Wird festgestellt, dass eine Person in einer Gemeinschaftseinrichtung an Masern 
erkrankt, dessen verdächtig oder ansteckungsverdächtig ist, kann die zuständige 
Behörde Personen, die weder einen Impfschutz, der den Empfehlungen der Stän-
digen Impfkommission entspricht, noch eine Immunität gegen Masern durch ärztli-
ches Zeugnis nachweisen können, die in § 34 Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten 
Verbote erteilen, bis eine Weiterverbreitung der Krankheit in der Gemeinschaftsein-
richtung nicht mehr zu befürchten ist. 
(3) Für Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 gilt § 16 Abs. 5 bis 8, für ihre Über-
wachung außerdem § 16 Abs. 2 entsprechend. 
 
 

§ 28a Infektionsschutzgesetz 
Besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der 

Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 
 

(1) Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 zur 
Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) können 
für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
nach § 5 Absatz 1 Satz 1 durch den Deutschen Bundestag insbesondere sein 
 
1. Anordnung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum, 
2. Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht), 
2a. Verpflichtung zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises, 



 

 

 

3. Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen 
Raum, 
4. Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von Hygienekonzepten für Betriebe, 
Einrichtungen oder Angebote mit Publikumsverkehr, 
5. Untersagung oder Beschränkung von Freizeitveranstaltungen und ähnlichen Ver-
anstaltungen, 
6. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen, die der Frei-
zeitgestaltung zuzurechnen sind, 
7. Untersagung oder Beschränkung von Kulturveranstaltungen oder des Betriebs 
von Kultureinrichtungen, 
8. Untersagung oder Beschränkung von Sportveranstaltungen und der Sportaus-
übung, 
9. umfassendes oder auf bestimmte Zeiten beschränktes Verbot der Alkoholabgabe 
oder des Alkoholkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder in bestimmten 
öffentlich zugänglichen Einrichtungen, 
10. Untersagung von oder Erteilung von Auflagen für das Abhalten von Veranstal-
tungen, Ansammlungen, Aufzügen, Versammlungen sowie religiösen oder weltan-
schaulichen Zusammenkünften, 
11. Untersagung oder Beschränkung von Reisen; dies gilt insbesondere für tou-
ristische Reisen, 
12.  Untersagung oder Beschränkung von Übernachtungsangeboten, 
13. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von gastronomischen Einrich-
tungen, 
14. Schließung oder Beschränkung von Betrieben, Gewerben, Einzel- oder Groß-
handel, 
15. Untersagung oder Beschränkung des Betretens oder des Besuchs von Ein-
richtungen des Gesundheits- oder Sozialwesens, 
16. Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von § 33, Hochschulen, 
außerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung oder ähnlichen Einrich-
tungen oder Erteilung von Auflagen für die Fortführung ihres Betriebs oder 
17. Anordnung der Verarbeitung der Kontaktdaten von Kunden, Gästen oder Ver-
anstaltungsteilnehmern, um nach Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 mögliche Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen zu kön-
nen. 
 
(2) Die Anordnung der folgenden Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 in Verbindung 
mit § 28 Absatz 1 ist nur zulässig, soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher 
getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbrei-
tung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erheblich gefährdet wäre: 
 
1. Untersagung von Versammlungen oder Aufzügen im Sinne von Artikel 8 des 
Grundgesetzes und von religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften nach 
Absatz 1 Nummer 10, 
2. Anordnung einer Ausgangsbeschränkung nach Absatz 1 Nummer 3, nach der 
das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur zu bestimmten Zeiten oder zu be-
stimmten Zwecken zulässig ist, und 
3. Untersagung des Betretens oder des Besuchs von Einrichtungen im Sinne von 
Absatz 1 Nummer 15, wie zum Beispiel Alten- oder Pflegeheimen, Einrichtungen 
der Behindertenhilfe, Entbindungseinrichtungen oder Krankenhäusern für enge An-
gehörige von dort behandelten, gepflegten oder betreuten Personen. 
 



 

 

 

Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 Nummer 15 dürfen nicht zur vollständigen Isola-
tion von einzelnen Personen oder Gruppen führen; ein Mindestmaß an sozialen 
Kontakten muss gewährleistet bleiben. 
(3) Entscheidungen über Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der 
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) nach Absatz 1 in Verbindung mit § 28 Ab-
satz 1, nach § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und den §§ 29 bis 32 sind insbesondere an 
dem Schutz von Leben und Gesundheit und der Funktionsfähigkeit des Gesund-
heitssystems auszurichten; dabei sind absehbare Änderungen des Infektionsge-
schehens durch ansteckendere, das Gesundheitssystem stärker belastende Virus-
varianten zu berücksichtigen. Zum präventiven Infektionsschutz können insbeson-
dere die in Absatz 1 Nummer 1, 2, 2a, 4 und 17 genannten Schutzmaßnahmen 
ergriffen werden. Weitergehende Schutzmaßnahmen sollen unter Berücksichtigung 
des jeweiligen regionalen und überregionalen Infektionsgeschehens mit dem Ziel 
getroffen werden, eine drohende Überlastung der regionalen und überregionalen 
stationären Versorgung zu vermeiden. Wesentlicher Maßstab für die weitergehen-
den Schutzmaßnahmen ist insbesondere die Anzahl der in Bezug auf die Corona-
virus-Krankheit-2019 (COVID-19) in ein Krankenhaus aufgenommenen Personen 
je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Weitere Indikatoren wie die un-
ter infektionsepidemiologischen Aspekten differenzierte Anzahl der Neuinfektionen 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Ta-
gen, die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten und die An-
zahl der gegen die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) geimpften Personen 
sollen bei der Bewertung des Infektionsgeschehens berücksichtigt werden. Die Lan-
desregierungen können im Rahmen der Festlegung der Schutzmaßnahmen unter 
Berücksichtigung der jeweiligen stationären Versorgungskapazitäten in einer 
Rechtsverordnung nach § 32 Schwellenwerte für die Indikatoren nach den Sätzen 
4 und 5 festsetzen; entsprechend können die Schutzmaßnahmen innerhalb eines 
Landes regional differenziert werden. Das Robert Koch-Institut veröffentlicht im In-
ternet unter https://www.rki.de/covid-19-trends werktäglich nach Altersgruppen dif-
ferenzierte und mindestens auf einzelne Länder und auf das Bundesgebiet bezo-
gene Daten zu Indikatoren nach den Sätzen 4 und 5. Die Länder können die Indi-
katoren nach den Sätzen 4 und 5 landesweit oder regional differenziert auch statt 
bezogen auf 100 000 Einwohner bezogen auf das Land oder die jeweilige Region 
als Maßstab verwenden. 
(4) Im Rahmen der Kontaktdatenerhebung nach Absatz 1 Nummer 17 dürfen von 
den Verantwortlichen nur personenbezogene Angaben sowie Angaben zum Zeit-
raum und zum Ort des Aufenthaltes erhoben und verarbeitet werden, soweit dies 
zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen zwingend notwendig ist. Die Verantwort-
lichen haben sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch 
Unbefugte ausgeschlossen ist. Die Daten dürfen nicht zu einem anderen Zweck als 
der Aushändigung auf Anforderung an die nach Landesrecht für die Erhebung der 
Daten zuständigen Stellen verwendet werden und sind vier Wochen nach Erhebung 
zu löschen. Die zuständigen Stellen nach Satz 3 sind berechtigt, die erhobenen 
Daten anzufordern, soweit dies zur Kontaktnachverfolgung nach § 25 Absatz 1 er-
forderlich ist. Die Verantwortlichen nach Satz 1 sind in diesen Fällen verpflichtet, 
den zuständigen Stellen nach Satz 3 die erhobenen Daten zu übermitteln. Eine Wei-
tergabe der übermittelten Daten durch die zuständigen Stellen nach Satz 3 oder 
eine Weiterverwendung durch diese zu anderen Zwecken als der Kontaktnachver-
folgung ist ausgeschlossen. Die den zuständigen Stellen nach Satz 3 übermittelten 
Daten sind von diesen unverzüglich irreversibel zu löschen, sobald die Daten für die 
Kontaktnachverfolgung nicht mehr benötigt werden. 



 

 

 

(5) Rechtsverordnungen, die nach § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a 
Absatz 1 erlassen werden, sind mit einer allgemeinen Begründung zu versehen und 
zeitlich zu befristen. Die Geltungsdauer beträgt grundsätzlich vier Wochen; sie kann 
verlängert werden. 
(6) Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, nach § 28 
Absatz 1 Satz 1 und 2 und nach den §§ 29 bis 31 können auch kumulativ angeordnet 
werden, soweit und solange es für eine wirksame Verhinderung der Verbreitung der 
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erforderlich ist. Bei Entscheidungen über 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-
2019 (COVID-19) sind soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen 
auf den Einzelnen und die Allgemeinheit einzubeziehen und zu berücksichtigen, so-
weit dies mit dem Ziel einer wirksamen Verhinderung der Verbreitung der Corona-
virus-Krankheit-2019 (COVID-19) vereinbar ist. Einzelne soziale, gesellschaftliche 
oder wirtschaftliche Bereiche, die für die Allgemeinheit von besonderer Bedeutung 
sind, können von den Schutzmaßnahmen ausgenommen werden, soweit ihre Ein-
beziehung zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 
(COVID-19) nicht zwingend erforderlich ist. 
(7) Unabhängig von einer durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 
1 festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite können folgende Maß-
nahmen notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 
sein, soweit sie zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 
(COVID-19) erforderlich sind: 
 
1. die Anordnung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum, insbesondere in öf-
fentlich zugänglichen Innenräumen, 
2. die Anordnung von Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen 
Raum, 
3. die Verpflichtung zum Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) 
oder einer medizinischen Gesichtsmaske (Mund-Nasen-Schutz), 
4. die Verpflichtung zur Vorlage von Impf-, Genesenen- oder Testnachweisen sowie 
an die Vorlage solcher Nachweise anknüpfende Beschränkungen des Zugangs in 
den oder bei den in Absatz 1 Nummer 4 bis 8 und 10 bis 16 genannten Betrieben, 
Gewerben, Einrichtungen, Angeboten, Veranstaltungen, Reisen und Ausübungen, 
5. die Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von Hygienekonzepten, auch 
unter Vorgabe von Personenobergrenzen, für die in Absatz 1 Nummer 4 bis 8 und 
10 bis 16 genannten Betriebe, Gewerbe, Einrichtungen, Angebote, Veranstaltun-
gen, Reisen und Ausübungen, 
6. die Beschränkung der Anzahl von Personen in oder bei den in Absatz 1 Nummer 
4 bis 8 und 10 bis 16 genannten Betrieben, Gewerben, Einrichtungen, Angeboten, 
Veranstaltungen, Reisen und Ausübungen, 
7. die Erteilung von Auflagen für die Fortführung des Betriebs von Gemeinschafts-
einrichtungen im Sinne von § 33, Hochschulen, außerschulischen Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung oder ähnlichen Einrichtungen und 
8. die Anordnung der Verarbeitung der Kontaktdaten von Kunden, Gästen oder Ver-
anstaltungsteilnehmern in den oder bei den in Absatz 1 Nummer 4 bis 8 und 10 bis 
16 genannten Betrieben, Gewerben, Einrichtungen, Angeboten, Veranstaltungen, 
Reisen und Ausübungen, um nach Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 mögliche Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen zu kön-
nen; dabei kann auch angeordnet werden, dass die Nachverfolgung und Unterbre-
chung von Infektionsketten vorrangig durch die Bereitstellung der QR-Code-
Registrierung für die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts erfolgt. 



 

 

 

 
Individuelle Schutzmaßnahmen gegenüber Kranken, Krankheitsverdächtigen, An-
steckungsverdächtigen oder Ausscheidern nach § 28 Absatz 1 Satz 1 sowie die 
Schließung von Einrichtungen und Betrieben im Einzelfall nach § 28 Absatz 1 Satz 
2 bleiben unberührt. Die Absätze 3 bis 6 gelten für Schutzmaßnahmen nach Satz 1 
entsprechend. Die besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen sind zu be-
rücksichtigen. 
(8) Nach dem Ende einer durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 
1 festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite können die Absätze 1 
bis 6 auch angewendet werden, soweit und solange die konkrete Gefahr der epide-
mischen Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) in einem Land 
besteht und das Parlament in dem betroffenen Land die Anwendbarkeit der Absätze 
1 bis 6 für das Land feststellt, mit der Maßgabe, dass folgende Schutzmaßnahmen 
ausgeschlossen sind: 

 
1. die Anordnung von Ausgangsbeschränkungen, 
2. die Untersagung der Sportausübung, 
3. die Untersagung von Veranstaltungen, Ansammlungen, Aufzügen, Versammlun-
gen sowie religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften, 
4. die in Absatz 1 Nummer 11 bis 14 genannten Schutzmaßnahmen und 
5. die Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von § 33; 
 
Absatz 7 bleibt unberührt. Die Feststellung nach Satz 1 gilt als aufgehoben, sofern 
das Parlament in dem betroffenen Land nicht spätestens drei Monate nach der Fest-
stellung nach Satz 1 die weitere Anwendbarkeit der Absätze 1 bis 6 für das Land 
feststellt; dies gilt entsprechend, sofern das Parlament in dem betroffenen Land 
nicht spätestens drei Monate nach der Feststellung der weiteren Anwendbarkeit der 
Absätze 1 bis 6 die weitere Anwendbarkeit der Absätze 1 bis 6 erneut feststellt. 
(9) Absatz 1 bleibt nach dem Ende einer durch den Deutschen Bundestag nach § 5 
Absatz 1 Satz 1 festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite bis 
längstens zum Ablauf des 15. Dezember 2021 für Schutzmaßnahmen nach Absatz 
1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 anwendbar, die bis zum 25. Novem-
ber 2021 in Kraft getreten sind. Satz 1 gilt für Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 in 
Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 32 entsprechend, sofern das 
Parlament in dem betroffenen Land die Rechtsverordnungen nicht aufhebt. Die An-
ordnung von Schutzmaßnahmen nach Absatz 8 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2 oder nach Absatz 8 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und 
§ 32 bleibt unberührt. 
(10) Eine auf Grund von Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 in Verbindung mit § 
28 Absatz 1 und § 32 erlassene Rechtsverordnung muss spätestens mit Ablauf des 
19. März 2022 außer Kraft treten. Nach Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 in 
Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 getroffene Anordnungen müssen spä-
testens mit Ablauf des 19. März 2022 aufgehoben werden. Der Deutsche Bundestag 
kann durch im Bundesgesetzblatt bekanntzumachenden Beschluss einmalig die 
Fristen nach den Sätzen 1 und 2 um bis zu drei Monate verlängern. 

  



 

 

 

 
 

§ 32 Infektionsschutzgesetz 
Erlass von Rechtsverordnungen 

 
Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für 
Maßnahmen nach den §§ 28, 28a und 29 bis 31 maßgebend sind, auch durch 
Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung über-
tragbarer Krankheiten zu erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. Die Grundrechte der 
körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Frei-
heit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit 
(Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des 
Grundgesetzes), der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grund-
gesetzes) und des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) 
können insoweit eingeschränkt werden. 
 

§ 7 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
Ermächtigung der Landesregierungen zu Erleichterungen und Ausnahmen 

 
Die Landesregierungen werden ermächtigt, Erleichterungen und Ausnahmen von 
den aufgrund der Vorschriften im fünften Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes 
erlassenen landesrechtlichen Geboten oder Verboten für geimpfte Personen, gene-
sene Personen und getestete Personen zu regeln, soweit diese Verordnung nichts 
anderes regelt. 

 
 

§ 2 Berliner COVID-19-  
Parlamentsbeteiligungsgesetz 

Verordnungsermächtigung 
 

Der Senat wird nach Maßgabe dieses Gesetzes ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die erforderlichen Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 des Infektionsschutz-
gesetzes zu treffen. Er kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf an-
dere Stellen, insbesondere die jeweils zuständigen Senatsverwaltungen, übertra-
gen. 
 

§ 3 Berliner COVID-19-  
Parlamentsbeteiligungsgesetz 

Beteiligung des Abgeordnetenhauses 
 

Der Senat übersendet dem Abgeordnetenhaus unverzüglich nach Beschlussfassung 
auf elektronischem Wege Rechtsverordnungen oder sonstige allgemeine Regelungen 
mit Maßnahmen nach den §§ 4 und 5 dieses Gesetzes, die zu begründen sind. Die 
Präsidentin oder der Präsident beruft unbeschadet der sonstigen Regelungen der Ge-
schäftsordnung mit Zustimmung des Ältestenrats unverzüglich eine Sondersitzung des 
Abgeordnetenhauses ein, soweit der Senat oder sonstige Stellen nach § 2 Satz 2 Maß-
nahmen nach § 4 ergreifen wollen. Gegenstand der Beratung des Abgeordnetenhau-
ses können neben den Maßnahmen nach § 4 auch solche nach § 5 sowie grund- 
legende oder vorbereitende Dokumente sein, die in solche Maßnahmen münden sol-
len, insbesondere soweit sie öffentlich zugänglich sind. 



 

 

 

 
§ 4 Berliner COVID-19-  

Parlamentsbeteiligungsgesetz 
Schutzmaßnahmen mit parlamentarischem  

Zustimmungsvorbehalt 
 

 (1) Maßnahmen nach § 28a Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes bedürfen eines 
Parlamentsgesetzes oder einer Rechtsverordnung nebst eines zustimmenden Be-
schlusses des Abgeordnetenhauses zum Inkrafttreten. Im Übrigen können solche 
Maßnahmen frühestens am vierten Werktag nach Übersendung der Rechtsverord-
nung an das Abgeordnetenhaus in Kraft treten, soweit das Abgeordnetenhaus an 
einer Beschlussfassung gehindert ist. Die Zustimmung nach  
Satz 1 kann in einer Lesung erteilt werden. 
(2) Maßnahmen nach Absatz 1 sind auf maximal vier Wochen befristet; sie können 
durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung durch das Abgeordnetenhaus bedarf, 
oder durch Gesetz verlängert werden. Maßnahmen nach Satz 1 treten zudem am 
Tage nach einer Beschlussfassung des Abgeordnetenhauses außer Kraft, die die 
Zustimmung ausdrücklich ablehnt oder zurücknimmt. 

 

 


